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Antrag 

der Abgeordneten Florian von Brunn, Klaus Adelt, 
Harry Scheuenstuhl, Herbert Woerlein SPD 

Umweltverträgliche Regulierung von Schwamm-
spinnern  

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, 

─ sich bei der Schädlingsbekämpfung an den Emp-
fehlungen des Umweltbundesamts zu orientieren 
und ein abgestuftes Verfahren mit mechanischen, 
biologischen und zuletzt chemischen Bekämp-
fungsmaßnahmen zu wählen; 

─ Tests mit Chemikalien nicht in ausgewiesenen 
Schutzgebieten durchzuführen; 

─ zu berichten: 

─ wie sich der Erfolg der dreistufigen Bekämp-
fung darstellt; 

─ welche Präparate, in welchen Gebieten zu 
welchem Zeitpunkt im Zuge der aktuellen Not-
fallzulassung zur Bekämpfung forstschädlicher 
Schmetterlingsraupen zum Einsatz kommen 
sollen. 

Begründung: 

Als direkte Folge des Klimawandels mit zunehmend 
heißen Sommern und milden Wintern breitet sich der 
Eichenprozessionsspinner in Deutschland immer wei-
ter aus. Seit etwa 20 Jahren ist hierzulande ein deutli-
cher Anstieg der Populationsdichte des Eichenprozes-
sionsspinners zu verzeichnen. Betroffen sind in Bay-
ern vor allem Landkreise in Unter- und Mittelfranken. 

Laut des Hintergrundpapiers des Umweltbundesam-
tes zum Eichenprozessionsspinner wird ein dreistufi-
ger Maßnahmenkatalog zur Schädlingsbekämpfung 
vorgeschlagen. In der ersten Stufe wird zu einer me-
chanischen Schädlingsbekämpfung durch Absaugen 
der Raupen und Nester geraten. Erst wenn sich die 
oben genannten alternativen Maßnahmen nicht durch-
führen lassen, oder sich als nicht ausreichend erwei-
sen, sollen biologische (d. h. mittels Bacillus thurin-
giensis kurstaki) oder chemische Bekämpfungsmaß-
nahmen in Erwägung gezogen werden. Biologische 
Produkte auf der Basis von Bacillus thuringiensis 
subsp. kurstaki. haben den Vorteil, dass sie selektiv 
auf freifressende Schmetterlingsraupen wirken, zu de-
nen auch der Eichenprozessionsspinner zählt. Andere 
Gruppen von Insekten werden durch diese Produkte 
weniger direkt geschädigt. Chemische Breitbandin-
sektizide wirken demgegenüber auf alle Lebensstadi-
en von Insekten gleichermaßen. 

Aufgrund des massiven Insektensterbens in Bayern in 
den letzten Jahren, muss der Einsatz von chemischen 
Bekämpfungsmaßnahmen als das letztmögliche Mittel 
gelten. Aus diesem Grund wird die Staatsregierung 
aufgefordert, in einem abgestuften Verfahren vorerst 
alle Möglichkeiten der mechanischen und biologi-
schen Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen auszu-
schöpfen. Des Weiteren dürfen chemische Maßnah-
men, falls sie unvermeidbar sind, nicht in ausgewie-
senen Schutzgebieten durchgeführt werden. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Umwelt und Verbraucherschutz 

Antrag der Abgeordneten Florian von Brunn, Klaus Adelt, 
Harry Scheuenstuhl u.a. SPD 
Drs. 17/20941 

Umweltverträgliche Regulierung von Schwammspinnern  

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatter: Herbert Woerlein 
Mitberichterstatterin: Tanja Schorer-Dremel 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Umwelt und Verbrau-
cherschutz federführend zugewiesen. Weitere Ausschüsse 
haben sich mit dem Antrag nicht befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 81. Sit-
zung am 1. März 2018 beraten und mit folgendem Stimmer-
gebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Dr. Christian Magerl 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und 
beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Florian von Brunn, Klaus Adelt, Harry 
Scheuenstuhl, Herbert Woerlein SPD 

Drs. 17/20941, 17/21206 

Umweltverträgliche Regulierung von Schwammspinnern  

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Inge Aures 

II. Vizepräsidentin 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet



Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Ich rufe den Tagesordnungspunkt 3 auf:

Abstimmung

über Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln 

beraten werden (s. Anlage 1)

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak­

tionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim­

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der aufgelegten Liste einverstanden 

ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der CSU, der SPD, 

der FREIEN WÄHLER, der GRÜNEN und der Abgeordnete Felbinger (fraktionslos). 

Gegenstimmen! – Sehe ich keine. Stimmenthaltungen? – Auch nicht. Dann ist die 

Sache so entschieden. Damit übernimmt der Landtag diese Voten.
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